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Wenn nicht wegen Elterngeld warum der taggenaue Wechsel? Jeder von euch beiden hat
Anrecht auf max. 3 Jahre Elternzeit.
Innerhalb der ersten 12 bzw 14 Monate habt ihr Anrecht auf Elterngeld. Alternativ kann pro
normalem Monat EG auch 2 Monate Elterngeld plus beantragt werden.
Wenn du EG beantragt hast und dann aber einen halben Monat arbeiten gehst wird dir dein
Gehalt/Bezüge auf das EG angerechnet. Da wäre vielleicht sinnvoller wenn du und der Vater
parallel EG plus beantragt.
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